
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/10/20 11Os153/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1976

Norm

StPO §292

Rechtssatz

Keine konkrete Maßnahme, wenn der fälschlich ein Rechtsmittel als unzulässig zurückweisende Beschluß ergänzend

und sachlich richtig, das Rechtsmittel auch als unbegründet ansah.
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